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Antrag 

der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Prof. (Univ. 
Lima) Dr. Peter Bauer, Prof. Dr. Michael Piazolo, Dr. Hans Jürgen 
Fahn, Günther Felbinger, Thorsten Glauber, Eva Gottstein, Joa-
chim Hanisch, Johann Häusler, Dr. Leopold Herz, Nikolaus 
Kraus, Peter Meyer, Alexander Muthmann, Bernhard Pohl, Gabi 
Schmidt, Dr. Karl Vetter, Jutta Widmann, Benno Zierer und Frakti-
on (FREIE WÄHLER) 

Sachgrundlos befristete Arbeitsverträge an bayerischen Hoch-
schulen hinterfragen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, dem Ausschuss für Wissen-
schaft und Kunst schriftlich zu berichten, warum in den Jahren 2011 
bis 2013 an einigen Hochschulen mehr als die Hälfte der Befristungen 
von Arbeitsverträgen für nichtwissenschaftliches Personal ohne sach-
lichen Grund erfolgte. Hierzu sollen Stellungnahmen der Hochschullei-
tungen und der jeweiligen Personalvertretungen eingeholt werden 
sowie eine Bewertung seitens der Staatsregierung erfolgen. Einzube-
ziehen sind alle Hochschulen, die im Jahr 2013 einen Anteil von über 
50 Prozent sachgrundloser Befristungen aufwiesen. 

Für den Bericht sollen außerdem jeweils die beiden Universitäten und 
Fachhochschulen/Hochschulen für angewandte Wissenschaften mit 
dem 2013 niedrigsten Anteil sachgrundloser Befristungen um eine 
Erläuterung gebeten werden, warum sie auf diese Vertragsgestaltung 
weitgehend verzichtet haben. 

 

 

Begründung: 

Laut Antwort der Staatsregierung auf eine Schriftliche Anfrage des 
Abgeordneten Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer (Drs. 17/1585) er-
folgten 2011 bis 2013 über ein Drittel der Befristungen bei Arbeitsver-
trägen nichtwissenschaftlichen Personals an bayerischen Hochschu-
len ohne sachlichen Grund nach § 14 Abs. 2 bis 3 des Teilzeit- und 
Befristungsgesetzes (TzBfG). Diese Befristungsmöglichkeit wurde für 
drei Fälle konzipiert: zur erstmaligen Beschäftigung einer Person bis 
zu 2 Jahren, wenn kein zulässiger Sachgrund greift; als Wiederein-
stiegshilfe für ältere Arbeitnehmer für bis zu 5 Jahren und bei Unter-
nehmensgründungen für bis zu 4 Jahren. Dagegen sind Fälle wie die 
erleichterte Einstellung von Berufsanfängern, zeitlich begrenzter Be-
darf, Finanzierung aus befristeten Drittmitteln etc. von den Sachgrün-
den des Teilzeit- und Befristungsgesetzes (TzBfG) oder des Wissen-
schaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG) gedeckt. Insofern ist zu 
fragen, wieso an einigen Hochschulen eine so hohe Zahl von Befris-
tungen nicht entsprechend gerechtfertigt wurde. Dies gilt umso mehr, 
als die bayerischen Hochschulen von der sachgrundlosen Befris-
tungsmöglichkeit mit sehr unterschiedlicher Häufigkeit Gebrauch ma-
chen. Die Spannbreite reicht von 0 bis 95 Prozent. 


